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Empfehlungen 
für die Begründung und Gestaltung 
von Beschäftigungsverhältnissen mit 
Fahrlehrern 

 

BUNDESVEREINIGUNG DER
FAHRLEHRERVERBÄNDE E.V.

 
 

 
Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. (BVF) empfiehlt, das von ihr herausgegebene 
Muster eines Anstellungsvertrags für Fahrlehrer(innen) zu verwenden. Da die Arbeitsgerichte die 
Wirksamkeit der einzelnen Regelungen durchaus unterschiedlich beurteilen, kann die BVF aber 

keine Haftung für das Muster übernehmen. 

Artikel I - Angestellte - 
 
Angestellte im Sinne dieser Empfehlungen sind alle voll- oder teilzeitbeschäftigten Fahrlehrer, die gemäß § 1 Abs. 2 
FahrlG für einen Inhaber einer Fahrschulerlaubnis tätig sind. 

Artikel II - Anstellung - 
 
1. Der Anstellungsvertrag ist schriftlich zu vereinbaren. Aus ihm müssen  
 

a) der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, 
b) der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, 
c) bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses, 
d) der Arbeitsort sowie der Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Ausbildungstätigkeit auch 

außerhalb dieses Ortes beschäftigt wird, 
e) die Bezeichnung oder allgemeine Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, 
f) die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien 

und Sonderzahlungen sowie andere Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit, 
g) die vereinbarte Arbeitszeit,  
h) die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 
i) die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 
 
hervorgehen. 

 
2. Wird ausnahmsweise der Arbeitsvertrag nicht schriftlich abgeschlossen, so hat der Arbeitgeber spätestens einen 

Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich 
niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In der Niederschrift 
müssen die unter den Buchstaben a) - i) genannten Angaben enthalten sein. Dabei ist es zulässig, dass - falls für den 
Erholungsurlaub und die Kündigungsfrist die gesetzlichen Regelungen maßgebend sind- auf diese verwiesen wird.  

 
3. Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach der 

Änderung schriftlich mitzuteilen. 
 
4. Die Anstellung des Fahrlehrers wird wirksam bei Vertragsabschluss. Die Meldung des Beschäftigungsverhältnisses 

durch den Arbeitgeber an die Erlaubnisbehörde (§ 17 Ziffer 2 FahrlG) hat vor Arbeitsaufnahme zu erfolgen. 
 
5. Wird vom Arbeitgeber ausdrücklich persönliche Vorstellung vor Anstellung gewünscht, so sind - nach vorheriger 

Vereinbarung - dem Bewerber die ihm entstehenden Kosten für Reise und Aufenthalt in angemessener Höhe zu 
vergüten. Dies sind in der Regel: 
a) Bahnfahrt 2. Klasse, zuzüglich eventueller Zuschläge für Schnellzüge, 
b) Tagegeld; falls erforderlich, Übernachtungsgeld. 
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Artikel III - Probearbeitsverhältnis/Probezeit - 
 
1. Für eine Dauer von bis zu 6 Monaten kann alternativ ein Probearbeitsverhältnis als befristetes Arbeitsverhältnis oder 

eine Probezeit im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. 
 
2. Als befristetes Arbeitsverhältnis endet das Probearbeitsverhältnis auch bei Krankheit oder Schwangerschaft 

vertragsgemäß, d.h. ohne dass es einer Kündigung bedarf. Bei Weiterbeschäftigung über den vorgesehenen 
Beendigungszeitpunkt des Probearbeitsverhältnisses hinaus geht das Probearbeitsverhältnis sofort in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis über. 

 
3. Sofern eine Probezeit im unbefristeten Arbeitsvertrag vereinbart wurde, kann während der Dauer der Probezeit 

beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen zu jedem Kalendertag gekündigt werden. 
 
4. Die Parteien des Arbeitsvertrages können die Probezeit wirksam nicht über einen Zeitraum von 6 Monaten hinaus 

verlängern, denn die kurze Kündigungsfrist in der Probezeit von 2 Wochen zu jedem Kalendertag kann nur für die 
ersten 6 Monate eines Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. 

Artikel IV - Aushilfstätigkeiten - 
 
1. Die Anstellung zur Aushilfe richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
2. Die Richtlinien beziehen sich auch auf die stundenweise Beschäftigung von Angestellten, die verpflichtet sind, 

wöchentlich 15 Stunden zu bestimmten, regelmäßig wiederkehrenden Zeiten im Betrieb tätig zu sein. Solchen 
Angestellten sollen Ansprüche und Rechte aus diesen Richtlinien entsprechend dem tatsächlichen Umfang ihrer 
Beschäftigung zukommen. 

Artikel V - Kündigung - 
 
1. Für die Kündigung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
 
2. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist mindestens 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines 

Kalendermonats. In Kleinbetrieben mit in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmern ausschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten kann für die Zeit nach Ablauf der Probezeit eine Kündigungszeit von 4 Wochen zu 
jedem Kalendertag vereinbart werden. 

 
3. Bei langjährigen Anstellungsverhältnissen gelten die verlängerten Fristen für eine Kündigung durch den Arbeitgeber 

nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung. Diese verlängerten Fristen betragen: 
 

a) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 2 Jahren mindestens 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats; 
b) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 5 Jahren mindestens 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 
c) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 8 Jahren mindestens 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 
d) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 10 Jahren mindestens 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 
e) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 12 Jahren mindestens 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 
f) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 15 Jahren mindestens 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 
g) bei einer Beschäftigungszeit von mehr als 20 Jahren mindestens 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats; 

 
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres des 
Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
 
4. Für Arbeitnehmer, die zur vorübergehenden Aushilfe (bis zur Höchstdauer von 3 Monaten) eingestellt sind, kann eine 

Kündigungsfrist in beliebiger Länge, also auch von einem Tag auf den nächsten Tag, vereinbart werden. 
 
5. Nach der Kündigung wird dem Angestellten auf Verlangen ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Der Inhalt des 

endgültigen Zeugnisses darf von dem Zwischenzeugnis zu Ungunsten des Angestellten nur abweichen, wenn dieser 
durch sein Verhalten in der Zwischenzeit dazu Anlass gegeben hat. 

 
Eine außerordentliche (fristlose) Kündigung kann im Regelfall nur dann erfolgen, wenn eine erhebliche (auch erstmalige) 
dienstliche Verfehlung (wichtiger Grund) vorliegt. Diese muss ein solches Gewicht haben, dass einem besonnenen 
Arbeitgeber nach Abwägung der Interessen des Arbeitnehmers die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses schlechterdings 
nicht zugemutet werden kann. Die fristlose Kündigung ist demnach ein Ausnahmefall. Sie muss innerhalb von 14 Tagen 
ab Kenntnis von den Tatsachen, die den wichtigen Kündigungsgrund darstellen, dem Arbeitnehmer zugegangen sein. 
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Artikel VI - Arbeitszeit - 
 
Die regelmäßige monatliche Arbeitszeit (ohne Pausen) beträgt 171 Stunden à 60 Minuten. Dies entspricht ca. 40 
Stunden pro Woche. Es können auch niedrigere oder höhere Stundenzahlen vereinbart werden. Als Arbeitszeit zählen 
die im Tagesnachweis für die Fahrschule aufgeführten Tätigkeiten. Bei der Aufteilung der regelmäßigen 
Monatsarbeitszeit auf die Werktage sind die Bestimmungen des Fahrlehrergesetzes (§ 6) zu beachten. Der Arbeitgeber 
ist berechtigt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fahrschulbetriebes sowie der Bestimmungen des 
Fahrlehrergesetzes (§ 6 FahrlG) und des Arbeitszeitgesetzes, die monatliche Arbeitszeit auf die einzelnen Werktage 
aufzuteilen. Im Arbeitsvertrag kann der Angestellte zur Abhaltung von theoretischem Unterricht an mehreren Abenden 
pro Woche verpflichtet werden. Unter Berücksichtigung der obigen Grundsätze sowie etwaiger konkreter Weisungen des 
Arbeitgebers und der berechtigten Wünsche der Fahrschüler kann der Angestellte die einzelnen Fahrstunden 
selbständig festsetzen. Die vereinbarten Termine sind pünktlich einzuhalten. 
 
Der Arbeitsvertrag verpflichtet den Arbeitnehmer zur Leistung von Mehr- und Überarbeit. "Mehrarbeit" ist die Zeit, die 
über das Arbeitszeitgesetz (40 Stunden) hinausgeht, "Überarbeit" die Zeit, die über die vertraglich vereinbarte Zeit (im 
Vertrag zu ergänzen) hinausgeht. Ohne eine solche Regelung ist der Arbeitnehmer nicht gezwungen, Überstunden zu 
leisten. Bei Teilzeitarbeitsverhältnissen kann diese Bestimmung durch eine Einzelvereinbarung gegenstandslos werden, 
wenn zeitliche Gründe es dem Arbeitnehmer versagen, in Vollzeit zu arbeiten. 

Artikel VII - Bezüge - 
 
Das monatliche Grundgehalt des Angestellten basiert auf der Ableistung der vertraglich vereinbarten monatlichen 
Arbeitszeit. Das vereinbarte Gehalt ist dem Angestellten auch dann zu bezahlen, wenn aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, die vertragliche monatliche Arbeitszeit nicht erreicht werden kann. 

Artikel VIII - Vergütung für Mehrarbeit - 
 
Unter Mehrarbeit sind alle Tätigkeiten zu verstehen, die über die in Artikel VI festgelegte monatliche Arbeitszeit 
hinausgehen. Mehrarbeitsstunden sind jeweils mit einem 1/171stel des Monatsgehaltes zu vergüten oder durch Freizeit 
abzugelten. Ein Zuschlag von 25 % ist angemessen. 
Es kann eine quartalsweise Berechnung und Bezahlung der Mehrarbeitsstunden vereinbart werden. 
 
Anstatt saisonal bedingte Überstunden zu vergüten, besteht die Möglichkeit, die Überstunden in ein Zeitkonto 
einzustellen und das so aufgebaute Zeitguthaben – etwa in Zeiten der Unterbeschäftigung – durch Freizeit 
auszugleichen. Der Angestellte erhält im ganzen Jahr ein gleichbleibendes monatliches Entgelt, unabhängig davon, ob 
er Überstunden leistet oder nicht. Das Zeitkonto muss innerhalb von zwölf Monaten ausgeglichen werden. Versagen 
betriebliche Gründe die Gewährung von Freizeit oder wird das Arbeitsverhältnis beendet, so werden die Überstunden 
ausbezahlt.  

Artikel IX - Gehaltsstufen - 
 
1. Gehaltsstufe: Hauptberuflich Angestellte mit bis zu einjähriger Berufserfahrung als Fahrlehrer in 

außerbehördlichen Fahrschulen. 
 

2. Gehaltsstufe: Hauptberuflich Angestellte mit ein- bis zweijähriger Berufserfahrung als Fahrlehrer in 
außerbehördlichen Fahrschulen. 
 

3. Gehaltsstufe: Hauptberuflich Angestellte mit mehr als zwei Jahren Berufserfahrung als Fahrlehrer in 
außerbehördlichen Fahrschulen. 

Artikel X - Krankheit - 
 
1. In allen Krankheitsfällen ist der Angestellte verpflichtet, dem Arbeitgeber am Tage der Erkrankung unverzüglich 

Mitteilung zu machen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist dem Arbeitgeber innerhalb von 3 Tagen vorzulegen. 
Folgebescheinigungen sind jeweils spätestens am Ablauftag der vorhergehenden Bescheinigung vorzulegen. 

 
2. In Krankheitsfällen (§ 616 BGB bleibt unberührt) und während eines ärztlich verordneten Heilverfahrens ist das 

vertraglich vereinbarte Monatsgehalt bis zur Dauer von 6 Wochen fortzuzahlen. Zum fortzuzahlenden Gehalt gehören 
nicht Überstundenvergütungen und Aufwandsentschädigungen. 

 
3. Wird vom Angestellten eine Kur beantragt, so hat er dies vor Antragstellung dem Arbeitgeber mitzuteilen und ihn 

über die voraussichtliche Kurmaßnahme zu informieren. 
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Artikel XI - Arbeitsfreistellungen aus besonderem Anlass - 
 
Angestellten ist bei nachstehend genannten Anlässen Freizeit zu gewähren, ohne dass ein Abzug vom Gehalt oder eine 
Anrechnung auf den Urlaub stattfinden darf: 
 
1. Zwei Tage bei eigener Eheschließung; beim Tod des Ehegatten sowie beim Tode von Kindern. 
 
2. Einen Tag bei Niederkunft der Ehefrau, bei Eheschließung eigener Kinder, beim Tod eines Elternteils sowie von 

Kindern, die mit dem Angestellten nicht in häuslicher Gemeinschaft lebten; bei Wohnungswechsel, sofern ein eigener 
Haushalt besteht. 

 
3. Die erforderliche vergütete Freizeit ist zu gewähren bei Anzeigen auf dem Standesamt, die persönlich vorgenommen 

werden müssen, sowie bei unverschuldeter Vorladung zu einer Behörde oder einem Gericht. Ersatzleistungen 
seitens der Behörde oder des Gerichts sind auf die Vergütung anzurechnen. 

 

Artikel XII - Urlaubsanspruch und Urlaubsdauer - 
 
1. Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes; danach hat jeder Angestellte 

in jedem Kalenderjahr  Anspruch auf mindestens 24 Werktage bezahlten Erholungsurlaub. 
Es wird empfohlen, Angestellten, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, einen Jahresurlaub von 
mindestens 27 Werktagen; Mitarbeitern, die das 30. Lebensjahr vollendet haben, einen Jahresurlaub von mindestens 
30 Werktagen zu gewähren. Außerdem wird empfohlen, entsprechend der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
zusätzlichen Urlaub zu gewähren: für jeweils 3 Jahre Betriebszugehörigkeit soll bis zur Höchstgrenze von 5 Tagen 
pro Jahr ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt werden. 
Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. 

 
2. Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach 6monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses (Wartezeit) erworben. 

Anspruch auf Teilurlaub (ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses) hat der Angestellte 

 
a) für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen 

vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;  
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte des Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
 
Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 
Bruchteile von Urlaubstagen, die weniger als einen halben Tag ergeben, dürfen nicht abgerundet werden. 

 
3. Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Angestellten für das laufende Kalenderjahr unter 

Berücksichtigung des von einem früheren Arbeitgeber gewährten Urlaubs bereits der volle Jahresurlaub gewährt 
worden ist. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Angestellten eine Bescheinigung über 
den ihm im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. 

 
4. Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Angestellten zu berücksichtigen, es sei 

denn, dass ihrer Berücksichtigung betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Angestellter, die unter 
sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es 
sein denn, dass dringende betriebliche oder andere dringende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. 

 
5. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das 

nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn betriebliche oder andere dringende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der 
Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen 
werden. Auf Verlangen des Angestellten ist ein nach Abs. 2a) entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste 
Kalenderjahr zu übertragen. Urlaub, der bis zum 31.3. des folgenden Jahres nicht genommen ist, verfällt ersatzlos. 
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Artikel XIII - Gehaltsfortzahlung im Urlaub - 
 
1. Das Gehalt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Angestellte in den letzten 13 Wochen 

vor Beginn des Urlaubs erhalten hat. 
 
2. Scheidet ein Angestellter nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte des Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis 

aus und hat er bereits Urlaub über den ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Gehalt 
nicht zurückgefordert werden. 

 
3. Ein zusätzlich vereinbartes Urlaubsgeld ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 

Artikel XIV - Fortbildung - 
 
Der Gesetzgeber hat in § 33 a FahrlG wiederkehrende Fortbildungsmaßnahmen für Fahrlehrer vorgeschrieben. Diese 
Pflicht gilt für selbständige und angestellte Fahrlehrer gleichermaßen. Die Teilnahme eines angestellten Fahrlehrers an 
den gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen kommt aber nicht nur ihm, sondern in besonderem Maße 
auch seinem Arbeitgeber zugute. Entsprechend ähnlicher Regelungen anderer Branchen ist es daher angemessen, dass 
der Arbeitnehmer nicht nur unter Fortzahlung der Bezüge freigestellt wird, sondern dass die Schulungskosten auch vom 
Arbeitgeber übernommen werden. Um die Belastung für den Arbeitgeber nicht zu groß werden zu lassen, ist 
vorgesehen, dass der Angestellte dem Arbeitgeber die Kosten der Fortbildung zu erstatten hat, wenn der Angestellte 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme das Arbeitsverhältnis kündigt.  

Artikel XV - Fahrzeugnutzung - 
 
Es obliegt der Regelung der Arbeitsvertragsparteien, ob der Angestellte das Fahrschulfahrzeug auch außerhalb seines 
Dienstes benutzen darf. Ist das der Fall, ist weiter zu vereinbaren, ob der Angestellte das Fahrzeug nur zu Fahrten 
zwischen Wohnung und Fahrschule oder darüber hinaus für jede Privatfahrt nutzen darf. Solche Absprachen beinhalten 
die Zusage eines geldwerten Vorteils in Form eines Sachbezuges, der versteuert werden muss. Anstelle der Pauschalen 
von 1 % (für jede Privatnutzung) und 0,03 % (für Fahrzeugnutzung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) kann in § 16 
auch die Abrechnung über Einzelnachweis vereinbart werden („Der Arbeitnehmer führt für die private Nutzung des 
Fahrzeugs ein Fahrtenbuch, in dem alle Privatfahrten einzutragen sind. Hiernach ist in Abweichung von § 6 ein 
geldwerter Vorteil von EUR 0,27 Kilometer zugrunde zu legen und vom Angestellten zu versteuern.“) Da die 
Privatnutzung Teil des Entgelts ist, kann das Fahrzeug nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur bei einer 
eindeutigen vertraglichen Regelung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückverlangt werden.  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenBT-Bold
    /AachenBT-Roman
    /AcademyEngravedLetPlain
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-LightItalic
    /Aldine721BT-Roman
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AlternateGothicNo2BT-Regular
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AtlanticInline-Normal
    /AuroraBT-BoldCondensed
    /AuroraBT-RomanCondensed
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BangleBold
    /BangleItalic
    /BangleNormal
    /BankGothicBT-Medium
    /BartBold
    /BartItalic
    /BartNormal
    /BaskOldFace
    /Batang
    /Bauhaus93
    /Beck-Akzente
    /BeckGriechisch
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BelweBT-Light
    /BelweBT-Medium
    /BelweBT-RomanCondensed
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardBoldCondensedBT-Regular
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /BiminiBold
    /BiminiItalic
    /BiminiNormal
    /BinnerD
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BrochurePlain
    /BruceOldStyleBT-Italic
    /BruceOldStyleBT-Roman
    /BrushScriptMT
    /BulmerBT-Italic
    /BulmerBT-Roman
    /BuxomD
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /CancunPlain
    /Castellar
    /CataneoBT-Regular
    /Centaur
    /Century
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbook-Regular
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CharlesworthBold
    /Charting
    /ChasmBold
    /ChasmItalic
    /ChasmNormal
    /Chiller-Regular
    /CityD-Bold
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clocks
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommonBullets
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Bold
    /CompactaBT-BoldItalic
    /CompactaBT-Italic
    /CompactaBT-Light
    /CompactaBT-Roman
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /CottagePlain
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CurlzMT
    /CushingITCbyBT-Heavy
    /CushingITCbyBT-HeavyItalic
    /Cyrillic-Bold
    /DauphinPlain
    /Decorated035BT-Regular
    /DexGothicD
    /DolphinBold
    /DolphinItalic
    /DolphinNormal
    /Dutch766BT-BoldA
    /Dutch766BT-ItalicA
    /Dutch766BT-RomanA
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-ExtraBoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-ItalicHeadline
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801BT-RomanHeadline
    /Dutch801BT-SemiBold
    /Dutch801BT-SemiBoldItalic
    /Dutch809BT-BoldC
    /Dutch809BT-ItalicC
    /Dutch809BT-RomanC
    /Dutch811BT-BoldD
    /Dutch811BT-BoldItalicD
    /Dutch811BT-ItalicD
    /Dutch811BT-RomanD
    /Dutch823BT-BoldB
    /Dutch823BT-BoldItalicB
    /Dutch823BT-ItalicB
    /Dutch823BT-RomanB
    /EdwardianScriptITC
    /Egyptian505BT-Bold
    /Egyptian505BT-Light
    /Egyptian505BT-Medium
    /Egyptian505BT-Roman
    /Egyptian710BT-RegularA
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EurasiaBold
    /EurasiaItalic
    /EurasiaNormal
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FlamencoD
    /FlamencoInlD
    /FlatBrushBold
    /FlatBrushItalic
    /FlatBrushNormal
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrysBaskervilleBT-Roman
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /GalantBold
    /GalantItalic
    /GalantNormal
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /GazeBold
    /GazeItalic
    /GazeNormal
    /GeographicSymbolsNormal
    /GeometricSlab712BT-BoldA
    /GeometricSlab712BT-ExtraBoldA
    /GeometricSlab712BT-LightA
    /GeometricSlab712BT-LightItalicA
    /GeometricSlab712BT-MediumA
    /GeometricSlab712BT-MediumItalA
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GorillaITCbyBT-Regular
    /Gothic720BT-BoldB
    /Gothic720BT-BoldItalicB
    /Gothic720BT-ItalicB
    /Gothic720BT-LightB
    /Gothic720BT-LightItalicB
    /Gothic720BT-RomanB
    /Gothic725BT-BlackA
    /Gothic725BT-BoldA
    /Gothic821CondensedBT-Regular
    /GothicNo13BT-Regular
    /GoudyCatalogueBT-Regular
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HolidayPiBT-Regular
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HorndonD
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Impact
    /ImperialBT-Bold
    /ImperialBT-Italic
    /ImperialBT-Roman
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsBT-Regular
    /Industrial736BT-Italic
    /Industrial736BT-Roman
    /Informal011BT-Black
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /IowanOldStyleBT-Black
    /IowanOldStyleBT-BlackItalic
    /IowanOldStyleBT-Bold
    /IowanOldStyleBT-BoldItalic
    /IowanOldStyleBT-Italic
    /IowanOldStyleBT-Roman
    /IrelandPlain
    /Japanese-Generic1
    /JokermanLetPlain
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /JupiterPlain
    /KabarettD
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KeltBold
    /KeltItalic
    /KeltNormal
    /Kidnap
    /KisBT-Italic
    /KisBT-Roman
    /Korean-Generic1
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LandscapePlanning
    /Latha
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LiberateBold
    /LiberateNormal
    /LibertyD
    /LifeBT-Bold
    /LifeBT-BoldItalic
    /LifeBT-Italic
    /LifeBT-Roman
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucianBT-Bold
    /LucianBT-Roman
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianCursiveBT-Regular
    /LyndaCursiveBold
    /LyndaCursiveNormal
    /MachineITCbyBT-Regular
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /MixageITCbyBT-Bold
    /MixageITCbyBT-BoldItalic
    /Modern20BT-ItalicB
    /Modern20BT-RomanB
    /Modern880BT-Bold
    /Modern880BT-Italic
    /Modern880BT-Roman
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MorseCode
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MT-Extra
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News701BT-RomanA
    /News702BT-Bold
    /News702BT-BoldItalic
    /News702BT-Italic
    /News702BT-Roman
    /News705BT-BoldB
    /News705BT-BoldItalicB
    /News705BT-ItalicB
    /News705BT-RomanB
    /News706BT-BoldC
    /News706BT-ItalicC
    /News706BT-RomanC
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusRomDGR-Bold
    /NimbusRomDGR-BoldItal
    /NimbusRomDGR-Regu
    /NimbusRomDGR-ReguItal
    /NormandeBT-Italic
    /NormandeBT-Roman
    /Notes
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OfficePlanning
    /OkayD
    /OldDreadfulNo7BT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /OldTowneNo536D
    /OneStrokeScriptLetPlain
    /Onyx
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PalettePlain
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParisBold
    /ParisItalic
    /ParisNormal
    /ParkAvenueBT-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PossePlain
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Pristina-Regular
    /RageItalic
    /RageItalicLetPlain
    /RaleighBT-Bold
    /RaleighBT-DemiBold
    /RaleighBT-ExtraBold
    /RaleighBT-Light
    /RaleighBT-Medium
    /RaleighBT-Roman
    /Ravie
    /Revival565BT-Bold
    /Revival565BT-BoldItalic
    /Revival565BT-Italic
    /Revival565BT-Roman
    /RevueBT-Regular
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RomanaBT-Bold
    /RomanaBT-Roman
    /Script12PitchBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /Semaphore
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerpentineD-Bold
    /SerpentineD-BoldItal
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /ShortHandBold
    /ShortHandItalic
    /ShortHandNormal
    /ShowcardGothic-Reg
    /SignLanguage
    /Signs
    /SignsNormal
    /SimpsonBold
    /SimpsonItalic
    /SimpsonNormal
    /SimSun
    /SmudgerAltsLetPlain
    /SmudgerLetPlain
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Square721BT-Roman
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StopD
    /SurferBold
    /SurferItalic
    /SurferNormal
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /SwitzerlandNarrowPlain
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /ThunderbirdBT-Regular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrumpetLite-Bold
    /TrumpetLite-BoldItalic
    /TrumpetLiteItalic
    /TrumpetLite-Normal
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Uc_020
    /Uc_021
    /Uc_030
    /Uc_200
    /Uc_210
    /Uc_211
    /Uc_220
    /Uc_221
    /Uc_251
    /Uc_260
    /Uc_270
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /UniversityRomanAltsLetPlain
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /URWWoodTypD
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
    /VictorianD
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /WeidemannITCbyBT-Bold
    /WeidemannITCbyBT-BoldItalic
    /WindsorBT-Elongated
    /WindsorBT-Light
    /WindsorBT-LightCondensed
    /WindsorBT-Outline
    /WindsorBT-Roman
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


